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Geschäftszahl 

97/13/0111 

Rechtssatz 

Die Bedeutung des § 20 Abs 1 Z 1 EStG 1988 liegt in der Kausalitätsbegrenzung von Aufwendungen. Dass ein 
Steuerpflichtiger Kinder hat, hat - ebenso wie der Umstand, dass er verheiratet ist - 

 nicht mit seinem Beruf, sondern mit seiner Privatsphäre zu tun. Die organisatorische Gestaltung der privaten 
Sphäre aber gehört auch dann zur Einkommensverwendung, wenn dadurch eine Erwerbstätigkeit erst ermöglicht 
oder erleichtert wird (Hinweis E 20.7.1999, 99/13/0018). Aus der Sicht der Erwerbstätigkeit des 
Steuerpflichtigen fehlt es für eine Anerkennung der Schulgeldkosten für Kinder unter dem Aspekt der 
Kausalitätsbegrenzung von Aufwendungen durch die Bestimmung des § 20 Abs 1 Z 1 EStG 1988 am 
Zusammenhang der Aufwendungen mit seiner Berufstätigkeit (Hinweis E 28.5.1998, 94/15/0074). 
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